
Sicherheitsdatenblatt  
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) 

 

   
Handelsname :  25 %ige Phosphorsäure 
Überarbeitet am :  18.03.2022  Version :   1.0.0 
Druckdatum :  18.03.2022    

 

 
 

  
Seite : 1 / 6 

( DE / D ) 
 
 

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des 
Unternehmens  
   
1.1  Produktidentifikator  
     25 %ige Phosphorsäure   (ATE_H3PO4_25%) 

 

1.2  Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und 
Verwendungen, von denen abgeraten wird 

   Es liegen keine Informationen vor.  
1.3  Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

   Lieferant  
  RST-Eisenbahnmodellbau  

 

   Straße :   Sinsheimer Str. 11b  
   Postleitzahl/Ort :   76131  Karlsruhe/GERMANY 
   Telefon :   (0721) 4009390  
   E-Mail :   info@rst-modellbau.de    
   
ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren  
   
2.1  Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
   Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
   Eye Dam. 1 ; H318 - Schwere Augenschädigung/-reizung : Kategorie 1 ; Verursacht schwere Augenschäden.  

   Skin Corr. 1B ; H314 - Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Kategorie 1B ; Verursacht schwere Verätzungen der Haut und 
schwere Augenschäden.  

2.2  Kennzeichnungselemente  
   Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
   Gefahrenpiktogramme  

   

 

   Ätzwirkung (GHS05) 
   Signalwort  
   Gefahr  
   Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung 
   PHOSPHORSÄURE ; CAS-Nr. : 7664-38-2  
   Gefahrenhinweise 
   H314  Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  
   Sicherheitshinweise  
   P260  Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. 
   P264  Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. 
   P280  Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
   P310  Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen. 
   P321  Besondere Behandlung (siehe ... auf diesem Kennzeichnungsetikett).  
   P405  Unter Verschluss aufbewahren. 
2.3  Sonstige Gefahren  
   Keine  
  
  
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 



Sicherheitsdatenblatt  
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) 

 

   
Handelsname :  25 %ige Phosphorsäure 
Überarbeitet am :  18.03.2022  Version :   1.0.0 
Druckdatum :  18.03.2022    

 

 
 

  
Seite : 2 / 6 

( DE / D ) 
 
 

   
3.2  Gemische  
   Gefährliche Inhaltsstoffe  

   
  PHOSPHORSÄURE ; EG-Nr. : 231-633-2; CAS-Nr. : 7664-38-2 

    Gewichtsanteil :  ≥ 25 - < 30 % 
  Einstufung 1272/2008 [CLP] :  Met. Corr. 1 ; H290 Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318    

 

 

   Zusätzliche Hinweise  
   Wortlaut der H- und EUH-Gefahrenhinweise: siehe unter Abschnitt 16.
   
ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
   
4.1  Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
   Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
4.2  Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen  
   Es liegen keine Informationen vor.  
4.3  Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
   Keine  
   
ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
   
5.1  Löschmittel  
   Keine  
5.2  Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
   Keine  
5.3  Hinweise für die Brandbekämpfung 
   Keine  
   
ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
   

6.1  Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren  

   Keine  
6.2  Umweltschutzmaßnahmen  
   Keine  
6.3  Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
   Keine  
6.4  Verweis auf andere Abschnitte 
   Keine  
   
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
   
7.1  Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
   Keine  
7.2  Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
   Zusammenlagerungshinweise 
   Lagerklasse (TRGS 510) :   8A      

 

7.3  Spezifische Endanwendungen 
   Keine  
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen 
   
8.1  Zu überwachende Parameter  
   Arbeitsplatzgrenzwerte  
   PHOSPHORSÄURE ; CAS-Nr. : 7664-38-2  

   

Grenzwerttyp (Herkunftsland) :  TRGS 900 ( D ) 
   Parameter :  E: einatembare Fraktion 
   Grenzwert :  2 mg/m3

   Spitzenbegrenzung :  2(I) 
   Bemerkung :  Y  
   Version :  27.10.2020 

 

   
Grenzwerttyp (Herkunftsland) :  STEL ( EC ) 
   Grenzwert :  2 mg/m3

   Version :  20.06.2019 
 

   
Grenzwerttyp (Herkunftsland) :  TWA ( EC ) 
   Grenzwert :  1 mg/m3

   Version :  20.06.2019 
 

   Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemäß RCP-Methode nach TRGS 900 ( D ) 

   Grenzwerttyp (Herkunftsland) :  Errechneter RCP-Arbeitsplatzgrenzwert ( D ) 
  Grenzwert :  nicht relevant 

 

8.2  Begrenzung und Überwachung der Exposition 
   Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
   
ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
   
9.1  Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften  

   Farbe :     farblos 
Geruch :    charakteristisch  

 

   Sicherheitstechnische Kenngrößen 

   

Aggregatzustand :     Flüssig    
Partikeleigenschaften    Nicht anwendbar    
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt :     ca. 0 °C     
Siedebeginn und Siedebereich :  ( 1013 hPa ) ca. 100 °C     
Zersetzungstemperatur :     Keine Daten verfügbar    
Flammpunkt :     > 61 °C     
Selbstentzündungstemperatur :     Keine Daten verfügbar    
Entzündbarkeit     Nicht anwendbar    
Untere Explosionsgrenze :     Keine Daten verfügbar    
Obere Explosionsgrenze :     Keine Daten verfügbar    
Dampfdruck :  ( 50 °C ) < 1000 hPa      
Dichte :  ( 20 °C ) ca. 1,1 g/cm3       
Lösemitteltrennprüfung :  ( 20 °C ) < 3 %    
Wasserlöslichkeit :  ( 20 °C ) vollständig mischbar    
pH-Wert :     8 - 9,5    
log P O/W :     nicht anwendbar    
Kinematische Viskosität :  ( 20 °C ) nicht bestimmt    
Relative Dampfdichte :  ( 20 °C ) Keine Daten verfügbar    

 

9.2  Sonstige Angaben  
   Keine  
   
 
ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
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10.1  Reaktivität  
   Es liegen keine Informationen vor.  
10.2  Chemische Stabilität  
   Es liegen keine Informationen vor.  
10.3  Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
   Es liegen keine Informationen vor.  
10.4  Zu vermeidende Bedingungen 
   Es liegen keine Informationen vor.  
10.5  Unverträgliche Materialien  
   Es liegen keine Informationen vor.  
10.6  Gefährliche Zersetzungsprodukte 
   Es liegen keine Informationen vor.  
   
ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
   
11.1  Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
   Akute Toxizität 
   Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
   Akute orale Toxizität  
   Parameter :  LD50 ( PHOSPHORSÄURE ; CAS-Nr. : 7664-38-2 ) 
   Expositionsweg :  Oral 
   Spezies :  Ratte 
   Wirkdosis :  1530 mg/kg 
   Akute dermale Toxizität  
   Parameter :  LD50 ( PHOSPHORSÄURE ; CAS-Nr. : 7664-38-2 ) 
   Expositionsweg :  Dermal 
   Spezies :  Kaninchen 
   Wirkdosis :  2740 mg/kg 

   Ätzwirkung  
   Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
   Sensibilisierung der Atemwege/Haut 
   Es liegen keine Informationen vor.  

   CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und 
fortpflanzungsgefährdende Wirkung) 

   Karzinogenität  
   Es liegen keine Informationen vor.  
   Keimzellmutagenität  
   Es liegen keine Informationen vor.  
   Reproduktionstoxizität  
   Es liegen keine Informationen vor.  
   Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 
   Es liegen keine Informationen vor.  
   Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 
   Es liegen keine Informationen vor.  
   Aspirationsgefahr  
   Es liegen keine Informationen vor.  
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
   
12.1  Toxizität  
   Aquatische Toxizität  
   Es liegen keine Informationen vor.  
12.2  Persistenz und Abbaubarkeit  
   Es liegen keine Informationen vor.  
12.3  Bioakkumulationspotenzial  
   Es liegen keine Informationen vor.  
12.4  Mobilität im Boden  
   Es liegen keine Informationen vor.  
12.5  Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
   Es liegen keine Informationen vor.  
12.6  Andere schädliche Wirkungen 
   Es liegen keine Informationen vor.  
12.7  Zusätzliche ökotoxikologische Informationen 
   Keine  
   
ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
   
13.1  Verfahren der Abfallbehandlung 
   Es liegen keine Informationen vor.  
   
ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
   
14.1  UN-Nummer  
   UN 1805  
14.2  Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
   Landtransport (ADR/RID)  

  Generated  
 

   Seeschiffstransport (IMDG)  
  Generated  

 

   Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) 
  Generated  

 

14.3  Transportgefahrenklassen  

   

Landtransport (ADR/RID)  

  

Klasse(n) :  8 
Klassifizierungscode :  C1 
Gefahr-Nr. (Kemlerzahl) :  80 
Tunnelbeschränkungscode :  E 
Sondervorschriften : LQ 5 l · E 1 
Gefahrzettel :  8 

 
 

   

Seeschiffstransport (IMDG)  

  

Klasse(n) :  8 
EmS-Nr. :  F-A / S-B 
Sondervorschriften : LQ 5 l · E 1 · IMDG-Code-Trenngruppe 1 - Säuren 
Gefahrzettel :  8 

 
 

   
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) 

  Klasse(n) :  8 
Sondervorschriften : E 1 
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Gefahrzettel :  8 
 

 

14.4  Verpackungsgruppe  
   III  
14.5  Umweltgefahren 
   Landtransport (ADR/RID) :   Nein  
   Seeschiffstransport (IMDG) :   Nein  
   Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) :   Nein 
14.6  Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
   Keine  
   
ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
   

15.1  Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 

   Nationale Vorschriften  
   Wassergefährdungsklasse (WGK)  
   Klasse : 1 (Schwach wassergefährdend)   Einstufung gemäß AwSV   
   Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen 
   Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 
   Keine entzündbare Flüssigkeit gemäß BetrSichV. 
15.2  Stoffsicherheitsbeurteilung  
   Es liegen keine Informationen vor.  
   
ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
   
16.1  Änderungshinweise  
   Keine  
16.2  Abkürzungen und Akronyme  
   Keine  
16.3  Wichtige Literaturangaben und Datenquellen 
   Keine  

16.4  Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  

   Es liegen keine Informationen vor.  
16.5  Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext) 

   
H290  Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
H314  Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  
H318  Verursacht schwere Augenschäden. 

 

16.6  Schulungshinweise  
   Keine  
16.7  Zusätzliche Angaben  
   Keine  

 
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die 
Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten 
Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere 
Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung 
unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes 
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. 

 


